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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Eva-Maria Bulling-Schröter,
Rosel Neuhäuser und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/2659 –

Import von exotischen Wildtieren nach Deutschland – ökologische Folgen
und Vollzugsprobleme

Im Koalitionsvertrag, Abschnitt IV, verpflichtet sich die Bundesregierung, das
Bundesnaturschutzgesetz u. a. mit dem Ziel zu überarbeiten, die Artenvielfalt
zu schützen. Generell sei eine „Orientierung am Leitbild der Nachhaltigkeit“
angestrebt. Mit Blick auf den wildwüchsigen Import von Wildtieren nach
Deutschland und dem nahezu unkontrollierten Handel hierzulande fragen wir
deshalb die Bundesregierung:

Vo r b e m e r k u n g
Der Erhalt der biologischen Vielfalt – national wie international – ist eines der
wesentlichen Ziele der Naturschutzpolitik. Für viele wildlebende Arten ist heute
der internationale Handel eine entscheidende Gefährdungsursache. Nur durch
die internationale Zusammenarbeit kann dieser Gefährdung entgegengewirkt
werden. Seit mehr als 20 Jahren gilt das Übereinkommen über den internatio-
nalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (Washing-
toner Artenschutzübereinkommen, WA oder CITES) in der Bundesrepublik
Deutschland. Dieses Übereinkommen, dem mittlerweile 147 Staaten weltweit
angehören, wurde geschlossen, um der Bedrohung von Tier- und Pflanzenarten
durch den internationalen Handel zu begegnen. Ohne das WA wären viele Tier-
und Pflanzenarten infolge des internationalen Handels heute bereits ausgestor-
ben oder unmittelbar von der Ausrottung bedroht. Die Bundesrepublik Deutsch-
land hat das Übereinkommen als erster EG-Staat ratifiziert und in den vergange-
nen 23 Jahren maßgeblich durch Resolutions- und Anhangsänderungsanträge
an der Fortentwicklung des Übereinkommens mitgewirkt.
So wurden z. B. im Jahre 1981 die Pott-, Finn- und Seiwale auf deutschen An-
trag in die strengste Schutzkategorie des Übereinkommens aufgenommen und
damit der internationale Handel mit Walprodukten dieser Arten verboten. Der
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strenge Schutz der Wale durch das WA erfolgte zu einer Zeit, als die Internatio-
nale Walfangkonvention (IWC) den kommerziellen Walfang noch gestattete.
Ein weiteres Beispiel für die Fortentwicklung des Übereinkommens durch
Initiativen Deutschlands war die Annahme des deutschen Antrags auf Unter-
schutzstellung aller Störe in Anhang II WA bei der letzten WA-Vertragstaaten-
konferenz im Jahre 1997 in Harare. Damit wurde der Handel mit Kaviar welt-
weit einer Kontrolle unter Artenschutzgesichtspunkten unterworfen. Die
Schutzbemühungen um Störe wurden im letzten Jahr ergänzt durch deren zu-
sätzliche Aufnahme in die Bonner Konvention, dem ebenfalls ein deutscher
Antrag zugrunde lag. Im Rahmen der Bonner Konvention wird derzeit mit
maßgeblich deutscher Beteiligung ein Memorandum of Understanding zum
Schutz des Störs vorbereitet, das alle Arealstaaten des Störs erfassen soll.
Auch für die 11. Vertragstaatenkonferenz im April 2000 in Nairobi hat
Deutschland eine Reihe wichtiger Anhangsänderungsanträge vorbereitet. Zu
nennen sind hier insbesondere die Anträge auf Unterschutzstellung der ostasia-
tischen Schildkrötengattung Cuora, der Heilpflanzenarten „Teufelskralle“ und
„Adonis vernalis“ sowie einer neu entdeckten Art des Quastenflossers.
Deutschland hat sich bei den letzten WA-Konferenzen den wiederholten Auf-
weichungsversuchen des Übereinkommens entgegengestellt. Bei der 10. Ver-
tragstaatenkonferenz 1997 in Harare konnte nicht zuletzt aufgrund deutscher
Initiativen die von Norwegen und Japan beantragte Wiederaufnahme des Han-
dels mit Produkten bestimmter Walarten verhindert werden. Gleichlautenden
Anträgen für die nächste Vertragstaatenkonferenz, die im April 2000 in Nairobi
stattfinden wird, wird die Bundesregierung ebenso entschieden entgegentreten.
Ebenso nachhaltig werden sich die deutschen Vertreter bei den Beratungen in
Brüssel für die Wiederherstellung des Handelsverbotes für den Afrikanischen
Elefanten und gegen eine Lockerung des bestehenden Handelsverbotes für
Meeresschildkröten einsetzen.
Seit 1984 ist das Übereinkommen in der EU einheitlich durch eine Verordnung
– zunächst durch die Verordnung (EWG) Nr. 23626/72, seit Juni 1997 durch
die Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EG-VO) umgesetzt. Diese hat in allen Mit-
gliedstaaten unmittelbare Verbindlichkeit und somit wesentlich zu einer Ver-
einheitlichung und Verbesserung des Artenschutzvollzuges innerhalb der EU
beigetragen. Auch wenn die Bundesregierung bei den Beratungen zu der neuen
Verordnung für einige ihrer Forderungen, etwa hinsichtlich der Aufnahme einer
weitaus größeren Anzahl bislang nicht geschützter Arten in die Anhänge der
Verordnung keine Mehrheit gefunden hat, ist sie insgesamt der Auffassung,
dass die Verordnung im Zusammenspiel mit den Regelungen der entsprechen-
den Durchführungsverordnung (EG) Nr. 939/97 (DVO) und den ergänzenden
nationalen Durchführungsbestimmungen ein wirksames ausbaufähiges Instru-
ment zum Schutz von durch den Handel gefährdeten Arten darstellt. Seit Beste-
hen EG-rechtlicher Artenschutzregelungen orientiert sich der Vollzug des
Artenschutzrechtes in Deutschland – sowohl beim Bundesamt für Naturschutz
als auch bei den Länderbehörden – am Vorsorgeprinzip. Darüber hinaus setzt
sich die Bundesregierung aktiv auf EG-Ebene für eine am Vorsorgeprinzip
orientierten einheitliche Durchführung der jeweiligen Verordnungsbestimmun-
gen ein.
Der aus Sicht der Bundesregierung erfolgreiche Artenschutzvollzug in Deutsch-
land wird garantiert durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller
mit dem Artenschutzvollzug betrauten Stellen (Bundesamt für Naturschutz,
Zollbehörden, Länderbehörden, Polizeibehörden, Justiz). Hinsichtlich der Voll-
zugstätigkeit des Bundesamtes für Naturschutz und der Länderbehörden wird
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im Einzelnen auf den letzten Zweijahresbericht über die Durchführung der EG-
VO in Deutschland für 1997/98 (siehe Anlage) verwiesen.
Die Bundesregierung ist daher nachhaltig bemüht, die Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen in Deutschland mit dem Vollzug des Artenschutzrechts be-
fassten Behörden weiter zu verbessern und setzt sich auch auf internationaler
Ebene (Weltzollorganisation, Interpol) für eine verstärkte Zusammenarbeit aller
betroffenen Kreise zur Bekämpfung der Artenschutzkriminalität ein.

1. Wie viele der Natur entnommene bzw. nachgezüchtete Wildtiere (Säuge-
tiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Zierfische und Wirbellose) wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung seit 1995 insgesamt aus Drittländern
nach Deutschland eingeführt (Angaben bitte möglichst in Anzahl der Indi-
viduen, ansonsten in Gewichten, Volumina etc.)?

Die Gesamtzahl der seit 1995 insgesamt nach Deutschland eingeführten Wild-
tiere ist der Bundesregierung nicht bekannt, da lediglich Importe von Tierarten,
die dem WA, der EG-VO Nr. 338/97 oder bestimmten EG-Richtlinien (z. B.
Jungrobbenrichtlinie, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie) unterliegen, sta-
tistisch erfasst werden.

2. Wie groß war bei diesen Importen jeweils der Anteil von Tierarten, die
durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA) geschützt wa-
ren?

Über die zwischen 1996 und 1998 entweder als Wildherkunft oder als gezüch-
tet eingeführten und nach dem WA geschützten Tiere gibt folgende Tabelle
Auskunft:

1995 1996 1997 1998

Säugetiere

Anhang I 56 28 55 33

davon gezüchtet 38 27 51 31

Anhang II 618 723 812 848

davon gezüchtet 560 722 802 825

Anhang III 2 7 1 1

davon gezüchtet 2 4 1 1

Vögel

Anhang I 112 98 92 93

davon gezüchtet 110 95 90 92

Anhang II 12 409 8 032 7 581 12 403

davon gezüchtet 1 595 1 225 906 1 097

Anhang III 45 206 64 342 62 697 64 029

davon gezüchtet 8 35 9 7
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3. Wie groß war jeweils der Anteil von Nachzuchten bei Säugetieren, Vö-
geln, Reptilien, Amphibien, Zierfischen und Wirbellosen?

Siehe Antwort zu Frage 2.

4. Ist seit dem Inkrafttreten der EG-Verordnung über den Handel mit gefähr-
deten Arten am 1. Juni 1997 eine deutliche Trendumkehr für das Import-
volumen von Anhang-B-Tieren (EU) festzustellen?

Wenn nein, warum nicht?

Die absoluten Einfuhrzahlen sind seit Inkrafttreten der EG-VO seit 1997 nicht
rückläufig. Allerdings hat aufgrund zahlreicher einschneidender Entscheidun-
gen nach Artikel 4 Abs. 1 Buchstabe a und Abs. 2 Buchstabe a EG-VO der
vierteljährlich tagenden „Wissenschaftlichen Prüfgruppe“ in Brüssel das Spek-
trum der gehandelten Arten erheblich abgenommen. Die zu verzeichnenden
Zunahmen der Einfuhrzahlen von Vögeln sind ausschließlich auf Zunahmen im

Reptilien

Anhang I 10 1 6 0

davon gezüchtet 3 1 4 0

Anhang II 27 756 27 862 25 478 42 052

davon gezüchtet 17 740 15 596 12 393 16 089

Anhang III 0 411 12 85

davon gezüchtet 0 0 12 15

Amphibien

Anhang I 0 0 0 0

davon gezüchtet 0 0 0 0

Anhang II 1 280 1 330 1 680 2 029

davon gezüchtet 0 300 700 969

Anhang III 0 0 0 0

davon gezüchtet 0 0 0 0

Wirbellose

Anhang I 3 0 1 0

davon gezüchtet 0 0 1 0

Anhang II 445 035 404 059 167 213 181 386

davon gezüchtet 26 818 1 390 1 828 4 493

Anhang III 0 0 0 0

davon gezüchtet 0 0 0 0

1995 1996 1997 1998
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Bereich des Anhanges III WA (= Liste der Arten, die von einem WA-Vertrags-
staat in seinem Hoheitsbereich einer besonderen Kontrolle unterworfen sind)
zurückzuführen.

5. Wie bewertet die Bundesregierung Umfang und Artenspektrum der Ein-
fuhr von Wildtieren nach Deutschland aus ökologischer Sicht und im Hin-
blick auf Tierschutzaspekte?

Im Hinblick auf die Bewertung der Wildtiereinfuhren in die Bundesrepublik
Deutschland ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesregierung keine über einen
längeren Zeitraum und mit standardisierten Methoden erhobene Daten zum
Umfang und zum Artenspektrum aller nach Deutschland importierten Wildtier-
arten vorliegen (siehe Antwort zu Frage 1), so dass eine umfassende Bewertung
nicht möglich ist.
Eine jüngst durchgeführte Analyse der vorliegenden Zahlen hat allerdings erge-
ben, dass sich die Handelsschwerpunkte – sowohl was das Artenspektrum als
auch was die Einfuhrzahlen angeht – verändert haben. So sind etwa in den letz-
ten zehn Jahren Einfuhren von Papageien- und Greifvogel-Wildfängen zu Las-
ten von Sperlingsvögeln und Wirbellosen zurückgegangen.
Im Hinblick auf die ökologischen Auswirkungen der Einfuhren nach Deutsch-
land ist grundsätzlich davon auszugehen, dass bei mangelhaftem Management
und fehlenden Kontrollen in den Herkunftsländern der Handel vor allem für
Arten/Populationen mit
– einem sehr beschränkten Verbreitungsgebiet,
– einer geringen Individuendichte und Reproduktionsrate,
– einer (potentiell) niedrigen Überlebenswahrscheinlichkeit in Gefangen-

schaft
eine Bedrohung darstellen und das (ökologische) Aussterben dieser Arten/Po-
pulationen zur Folge haben kann. In der Erkenntnis dessen ist z. B. im Rahmen
der EG-VO für Arten der Anhänge A und B dieser Verordnung gemäß Artikel 4
Abs. 2 Buchst. a die Prüfung durch die Wissenschaftlichen CITES-Behörden
vorgeschrieben, ob die Einfuhr dem Erhaltungsstatus der Art nicht abträglich
ist. Soweit Arten durch die Vogelschutzrichtlinie oder die FFH-Richtlinie ge-
schützt werden, unterliegen diese den nationalen Besitzverboten nach § 20f
BNatSchG. Die Einfuhr dieser Arten erfordert daher grundsätzlich die Ertei-
lung einer Ausnahmegenehmigung nach § 20g Abs. 6 BNatSchG, vor deren Er-
teilung ebenfalls eine Prüfung der ökologischen Verträglichkeit der Einfuhr
vorgenommen wird.
Bei Arten, die keinerlei artenschutzrechtlichen Regelungen unterliegen, erfolgt
auch keine ökologische Bewertung der Auswirkungen der Einfuhr.
Allerdings sind sich Wissenschaftler und Naturschützer heute darin einig, dass
der internationale Handel für die Mehrzahl der Wildtierarten einen weniger be-
deutenden Gefährdungsfaktor als beispielsweise die Lebensraumzerstörung
darstellt.
Die mit den Einfuhren geschützter Tiere im Zusammenhang stehenden Tier-
schutzaspekte sind in Deutschland ausreichend berücksichtigt. Die Vorschriften
des Tierschutzgesetzes gelten auch für alle eingeführten Wildtiere. Danach sind
Tiere ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren,
zu pflegen und verhaltensgerecht unterzubringen. Die Möglichkeit des Tieres
zur artgemäßen Bewegung darf nicht so eingeschränkt werden, dass dem Tier
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Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. In den im
Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
(BML) erstellten Gutachten werden die Anforderungen, die an eine tierge-
rechte Haltung von Wildtieren gestellt werden müssen, weiter konkretisiert.
Die Gutachten sind nicht rechtsverbindlich, geben aber den Beteiligten (Tier-
haltern und zuständigen Behörden) eine Orientierung für die Auslegung des § 2
des Tierschutzgesetzes für die betroffenen Tierarten. Es liegen Gutachten zur
Haltung von Säugetieren, bestimmten Vogelarten (Straußenvögeln – außer
Kiwis –, Greifvögeln, Eulen, Papageien und Kleinvögeln [Körnerfressern]) und
von Reptilien vor.
Soweit Tierschutzaspekte beim Transport von Wildtieren Berücksichtigung fin-
den, wird auf die Antwort zu den Fragen 14 und 15 verwiesen.

6. Inwieweit können das Bundesamt für Naturschutz (BfN) bzw. das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) im
Wege der Durchführung von Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe a der EG VO
Nr. 338/97 die Umsetzung des Leitbildes der Nachhaltigkeit bei Wildtier-
importen von Arten, die auf Anhang B dieser Verordnung gelistet sind, ge-
währleisten?

Die Frage nach der nachhaltigen Nutzung der betreffenden Tierart/-population
stellt für das Bundesamt für Naturschutz (BfN) als zentrale Ein- und Aus-
fuhrgenehmigungsbehörde das zentrale Prüfkriterium bei der Durchführung
von Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe a EG-VO dar. Seit Inkrafttreten der Verord-
nung hat die Wissenschaftliche Prüfgruppe der EG-Kommission (Scientific
Review Group – SRG) in ihren vierteljährlichen Sitzungen in Brüssel fast
alle Annex-B-Arten einer Überprüfung im Hinblick auf Artikel 4 Abs. 2
Buchstabe a EG-VO unterzogen. Im Rahmen dieses Überprüfungsprozesses
wurden für mehr als 500 Tierarten der EG-VO zusätzliche Einfuhrverbote fest-
gelegt, da in diesen Fällen die Nachhaltigkeit ihrer Nutzung nicht belegt oder
offenkundig war. Die fachliche Haltung der deutschen Wissenschaftlichen Be-
hörde (dem Bundesamt für Naturschutz) orientierte sich dabei an den Kriterien
und Richtlinien, die bislang in internationalen Fachgremien unter Beteiligung
Deutschlands erarbeitet wurden (z. B. IUCN Workshop on Making Non-
detriment Findings under CITES, 1998 und 1999) bzw. die in einem BfN-
Workshop zur nachhaltigen Nutzung von Wildtieren (Dezember 1999) mit
zahlreichen Verbänden diskutiert wurden und in einer zweiten Veranstaltung im
Jahre 2000 vertieft werden sollen.

7. Anhand welcher wissenschaftlichen Grundlage überprüft das Bundesamt
für Naturschutz bei der Erteilung entsprechender Genehmigungen, dass
nach der EG VO Nr. 338/97 „die Einfuhr in die Gemeinschaft den Erhal-
tungsstatus der Art oder das Verbreitungsgebiet der Population der betref-
fenden Art unter Berücksichtigung des gegenwärtigen oder des voraus-
sichtlichen Umfangs des Handels nicht beeinträchtigt“?

Im Rahmen der Prüfung gemäß Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe a EG-VO berück-
sichtigt das BfN die nachfolgenden, für alle Wissenschaftlichen Behörden der
Europäischen Gemeinschaft einheitlich festgelegten wissenschaftlichen Ge-
sichtspunkte:
– Taxon;
– Verbreitung;
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– Einstufung gemäß IUCN Red List of Threatened Animals;
– aktueller oder zu erwartender Handel;
– Erhaltungszustand (einschließlich der Auswirkungen des Handels auf das

Verbreitungsgebiet).
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Fragen 5, 6 und 13 verwiesen.

8. In welchem Umfang und mit welchen Maßgaben wurde bisher die Mög-
lichkeit genutzt, in Zweifelsfällen auf Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe c der
EG VO 338/97 zurückzugreifen, wonach sich die Vollzugsbehörde nach
Rücksprache mit der wissenschaftlichen Behörde „vergewissern“ muss,
„dass sonstige Belange des Artenschutzes der Erteilung einer Einfuhrge-
nehmigung nicht entgegenstehen“?

Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe c EG-VO wurde vom BfN bislang nicht als Ableh-
nungskriterium herangezogen, da bei der Bewertung von Einfuhranträgen be-
reits Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe a und b genügend Handhabe bot, um Ein-
fuhranträge, die nach Ansicht der wissenschaftlichen und der Vollzugsbehörde
dem Artenschutz widersprechen, abzulehnen. Nach hiesiger Kenntnis wurde
Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe c bislang auch von keinem anderen EU-Mitglied-
staat als Ablehnungsgrund herangezogen.

9. Wie bewertet die Bundesregierung die ökologischen Folgen des Massen-
handels mit ungeschützten Wildtierarten?

Die diesbezüglichen Ausführungen zu Frage 5 gelten sinngemäß auch für nicht
geschützte Wildtierarten. Anhand von Angebotslisten europäischer Tierhändler
ist erkennbar, dass gerade bei den Reptilien, Amphibien, Fischen und Wirbel-
losen zunehmend neue oder bislang selten importierte Arten regelmäßiger im
Handel auftauchen. Gleichzeitig ist festzustellen, dass viele Ausfuhrländer an-
gesichts der „Exotenschwemme“ bemüht sind, strengere Bestimmungen zu er-
lassen und Kontrollen für den Fang und den Export solcher Arten einzurichten
oder die Zucht oder das Ranching zu fördern. Ob und in welchem Umfang der
internationale Handel sich negativ auf ungeschützte Arten auswirkt, lässt sich
mangels verfügbarer Daten nicht pauschal beantworten. In zahlreichen Fällen,
in denen eine tatsächliche oder potentielle Bedrohung für eine ungeschützte
Wildtierart offenkundig wurde oder belegt werden konnte, hat Deutschland im
Rahmen seiner Möglichkeiten Anträge zur Aufnahme der betreffenden Taxa in
die Anhänge des WA gestellt, zuletzt z. B. für die Schildkrötengattung Cuora
im Hinblick auf die 11. Vertragstaatenkonferenz (s. Vorbemerkung).

10. Erachtet die Bundesregierung angesichts der rudimentären Datenlage
zum Handel mit ungeschützten Wildtieren eine statistische Erfassung
aller Wildtierimporte nach Arten und Zahl der Individuen für angebracht?

Im Zusammenhang mit der Novellierung des EU-Artenschutzrechtes hatte sich
Deutschland im Sinne des Vorsorgeprinzips dafür eingesetzt, alle Wirbeltier-
arten zumindest durch Aufnahme in den Anhang D der EG-VO des Rates einer
generellen statistischen Erfassung bei der Einfuhr in die EU zu unterziehen. Die
deutsche Position fand bei den Diskussionen im Ministerrat allerdings keine
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Mehrheit. Die Bundesregierung beabsichtigt nach wie vor, auf eine Erweite-
rung des Anhangs D hinzuwirken. Um entsprechende Anträge in Brüssel durch
belastbare Informationen über die Handelsrelevanz bestimmter Arten zu unter-
mauern, wurden von März bis November 1999 aufgrund einer Vereinbarung
mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) durch den Zoll alle Le-
bendeinfuhren nicht geschützter Wildvogel- und Reptilienarten nach Art,
Menge, Ursprungsland und Verwendungsland erfasst. Eine Auswertung dieser
Daten liegt jedoch bislang nicht vor.

11. Würde nach Ansicht der Bundesregierung eine solche detaillierte Erfas-
sung eine Grundlage für präventive Importbeschränkungen für vom Han-
del bedrohte, aber noch nicht geschützte Arten sein?

Importbeschränkungen für bislang nicht geschützte Arten könnten nur über
eine Aufnahme dieser Arten in die Anhänge A und B der EG-VO bewirkt wer-
den, da nur für diese Arten ein Importstopp nach Artikel 4 Abs. 6 EG-VO be-
schlossen werden kann. Nachdem die Bundesregierung sich bei den Beratun-
gen zur neuen EG-VO vergeblich für eine Aufnahme aller Wirbeltierarten
(außer Fische) in den Anhang B der EG-VO eingesetzt hatte, sieht die Bundes-
regierung derzeit wenig Erfolgsaussichten für Anträge auf Änderung der An-
hänge der EG-VO, die nicht auf Beschlüssen der Vertragstaatenkonferenzen
zum WA beruhen. Die Bundesregierung setzt sich daher zunächst einmal für
eine Aufnahme weiterer Tierarten in Anhang D der EG-VO ein. Erst wenn an-
hand der im Rahmen dieses Monitorings ermittelten Handelsdaten die Gefähr-
dung einer Art durch den internationalen Handel belegt werden kann, hat ein
Antrag auf Hochstufung der Art in den Anhang B der EG-VO im Ausschuss-
verfahren Aussicht auf Erfolg.

12. Wie steht die Bundesregierung einer Umlagerung der durch die statisti-
sche Erfassung entstehenden Verwaltungskosten auf die Verursacher, in
diesem Falle die Importeure von Wildtieren, gegenüber?

Für die Erhebung von Verwaltungskosten für die statistische Erfassung besteht
keine Rechtsgrundlage, da diese keine kostenpflichtige Amtshandlung im
Sinne des § 21g BNatSchG darstellt.

13. Inwiefern hält die Bundesregierung die Fangmethoden für Wildtiere
(z. B. Cyanidfang von Korallenfischen, unselektive Fallen, Fällen von
Bäumen zur Nestplünderung bei Ziervögeln etc.) und entsprechende Aus-
wirkungen auf das Ökosystem für relevant bei der Beurteilung der Nach-
haltigkeit von Wildentnahmen?

Gemäß einer Definition der nachhaltigen Nutzung von Wildtieren, die auf dem
gleichnamigen BfN-Workshop im Dezember 1999 gemeinsam von Vertretern
aus Verbänden, Wissenschaft und Behörden erarbeitet wurde, ist diese nur ge-
währleistet, wenn auch andere Arten oder Populationen sowie die betroffenen
Ökosysteme nicht durch die Entnahme der Zielart beeinträchtigt werden. Die-
sem Grundsatz folgend ist jede Maßnahme, die im Zusammenhang mit dem
Wildtierfang zusätzliche erhebliche Schäden im Lebensraum der Zielart anrich-
tet, abzulehnen. Da sich die Beeinträchtigungen durch bestimmte Fangmetho-
den im jeweiligen Ökosystem wiederum besonders nachteilig auf die Bestände
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gefährdeter Tierarten auswirken können, ist dieser Sachverhalt – sofern be-
kannt und nachgewiesen – zwangsläufig im Rahmen der Durchführung von
Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe a EG-VO zu berücksichtigen.

14. Inwieweit spielt die hohe Sterblichkeit während Transport und Haltung
bei den Genehmigungsverfahren für Wildtierimporte eine Rolle?

Die Problemkreise Transport und Haltung sind unter artenschutzrechtlichen
Gesichtspunkten getrennt voneinander zu betrachten.
Sofern eine hohe Sterblichkeit von Arten in Menschenobhut festgestellt wurde,
hat die EU auf der Grundlage des Artikels 4 Abs. 6 Buchstabe c EG-VO die
kommerzielle Einfuhr bestimmter Arten generell verboten (EG-VO Nr. 1968/
1999 vom 10. September 1999), bislang allerdings nur für bestimmte Schild-
krötenarten.
Die Verbesserung der Transportbedingungen und die Senkung der Transport-
verluste sind ständiges Anliegen der Bundesregierung. Um zu den Transport-
verlusten verlässliche Zahlen zu erhalten und die Schwachstellen zu identifizie-
ren, führt das BfN derzeit eine Studie durch. Ziel der Untersuchung ist es,
statistisch gesicherte Daten zu erhalten, um die Transportbedingungen sensibler
Arten zielgerichtet zu verbessern oder sie gegebenenfalls vom Import auszu-
schließen. Darüber hinaus bemüht sich die EU auf deutsche Initiative den ge-
samten Datenerfassungsprozess kontinuierlich zu verbessern. Unter anderem
wurde in das Feld des EU-Einfuhrgenehmigungsformulars in Ergänzung zu
dem in der WA-Resolution Conf. 10.2 empfohlenen CITES-Dokumentenfor-
mular ein zusätzliches Feld aufgenommen, in das durch den Zoll bei Einfuhr-
abfertigung festgestellte Verluste einzutragen sind.

15. Wie beurteilt die Bundesregierung, dass die Europäische Kommission
bei der Wahrnehmung der gesetzlichen Rechtsgrundlagen nach Artikel 4
Abs. 6 Buchstabe c der EG VO Nr. 338/97 im Hinblick auf die Transport-
sterblichkeit bisher nicht tätig geworden ist?

Bisher wurden in der EU keine Einfuhrbeschränkungen für transportsensible
Arten beschlossen. Das beruht auf dem Fehlen von aussagekräftigen Daten zu
Transportverlusten für die einzelnen Arten. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist die
EU in der in der Antwort zu Frage 14 beschriebenen Weise tätig geworden, um
seit dem 1. Juni 1997 die Mortalitätszahlen beim Transport durchgängig zu er-
heben. Wissenschaftlich auswertbare Datenmengen liegen allerdings derzeit
noch nicht vor.

16. In welchem Umfang ist das BfN in Bezug auf die Transport- bzw. Hal-
tungsmortalität bisher „ersatzweise“ tätig geworden – etwa durch den
Rückgriff auf die Verpflichtungen nach Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe c der
EG VO Nr. 338/97, bei welchen Tierarten aus welchen Ländern geschah
dies, und bei welchen wird das BfN künftig in diesem Sinne tätig wer-
den?

Bisher wurden auf der Grundlage des Artikels 4 Abs. 2 Buchstabe c EG-VO
keine Einfuhrgenehmigungen durch das BfN abgelehnt. Inwieweit diese
Rechtsgrundlage als Ablehnungsgrund für zukünftige Anträge Anwendung fin-
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den wird, lässt sich nicht vorhersagen, da Einfuhranträge auf der Grundlage des
Verwaltungsverfahrensgesetzes grundsätzlich als Einzelfälle geprüft und ent-
schieden werden.
Eine Beschränkung der Einfuhr lebender Exemplare, die eine hohe Sterblich-
keitsrate während des Transportes aufweisen oder erwiesenermaßen in Gefan-
genschaft eine ihrer natürlichen Lebenserwartung entsprechende Zeitspanne
nicht überleben würden, nach Artikel 4 Abs. 6 Buchstabe c EG-VO erfordert
den Nachweis des Vorliegens der entsprechenden Tatbestände. Ist dieser
Nachweis nicht erbracht, kommt auch ein Rückgriff auf Artikel 4 Abs. 2
Buchstabe c EG-VO nicht in Betracht, da auch die Ablehnung wegen entge-
genstehender „sonstiger Belange des Artenschutzes“ zweifelsfrei begründet
werden muss.

17. Wie beurteilt die Bundesregierung die fehlende Umsetzung der EG VO
338/97, nach der bei Verstößen gegen die Richtlinien der International
Air Transport Association (IATA-Richtlinien) die Gültigkeit von WA-
Ausfuhrdokumenten aufgehoben ist?

Die Empfehlung der WA-Resolution Conf. 10.2 an die Vertragstaaten, CITES-
Dokumente mit dem Aufdruck zu versehen, dass sie nur gelten, wenn lebende
Tiere unter Einhaltung der IATA-Vorschriften transportiert werden, ist im Rah-
men der EG-VO berücksichtigt worden. Die Musterformulare für Ein- und
Ausfuhr in Anlage 1 zu dieser Verordnung sehen einen entsprechenden Ver-
merk in Feld 23 „Sonderbedingungen“ vor. Daher können im Fall von erwiese-
ner Nichteinhaltung der IATA-Richtlinien Ausfuhrgenehmigungen, die von
EU-Mitgliedstaaten ausgestellt wurden, von den Vollzugsbehörden der Import-
länder als ungültig angesehen werden, sofern diese Regelung dort rechtlich um-
gesetzt ist.
Im Übrigen legt Artikel 9 Abs. 5 EG-VO – was die Einfuhr in und die Ausfuhr
aus der EU anbelangt – fest, dass die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft zum
Schutz von Tieren beim Transport einzuhalten sind. Als Gemeinschaftsvor-
schrift ist somit die Richtlinie 91/628/EWG zu berücksichtigen. Diese wurde in
Deutschland in der Tierschutztransportverordnung umgesetzt. Ein Verstoß
gegen IATA-Richtlinien in Deutschland stellt daher einen Verstoß gegen das
Tierschutzrecht dar, der als Straftat gemäß § 17 TierSchG oder als Ordnungs-
widrigkeit gemäß § 18 Abs. 1 Buchstabe a TierSchG i. V. m. § 42 Nr. 2 Tier-
schutztransportverordnung geahndet werden kann.

18. Wie beurteilt die Bundesregierung die Kontrollierbarkeit des Handels mit
geschützten exotischen Heimtieren innerhalb von Deutschland?

Die Kontrolle des Handels mit Wildtieren ist durch das im BNatSchG und in
der BArtSchV festgeschriebene weitreichende Kontrollinstrumentarium weit-
gehend sichergestellt. Dieses Kontrollinstrumentarium umfasst insbesondere
die Melde- und Buchführungspflichten nach den §§ 5 und 6 BArtSchV, die
weitreichende Kennzeichnungsregelung nach den §§ 6 bis 10 BArtSchV sowie
schließlich die Nachweispflicht nach § 22 BNatSchG mit Umkehr der Beweis-
last, verbunden mit der in § 22 Abs. 4 BNatSchG normierten verschuldens-
unabhängigen Beschlagnahme und Einziehungsmöglichkeit durch Behörden
bei Nichterfüllung der Nachweispflicht.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 11 – Drucksache 14/2870

19. Wie gewährleistet die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Landesbehörden, z. B. über den zuständigen Ausschuss der
Länder-Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz, Landschaftspflege und Er-
holung (LANA), die Überwachung des Handels von WA-II-Tieren (z. B.
auf Börsen, im Internet, mittels Kleinanzeigen, im Zoohandel und über
Halterverbände)?

Die Überwachung des Handels mit besonders geschützten Tieren obliegt den
nach Landesrecht zuständigen Behörden. Zwischen diesen und den jeweiligen
Bundeseinrichtungen besteht eine gute Zusammenarbeit. Vertreter des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und des
BfN nehmen regelmäßig und aktiv an den Sitzungen des LANa-Arbeitskreises
„Artenschutzregelungen“ teil. Hier beteiligen sie sich insbesondere wesentlich
an der Erarbeitung und Fortentwicklung der sog. „Vollzugshinweise zum Ar-
tenschutz“, einem Leitfaden für die mit dem Artenschutzvollzug betrauten Be-
hörden, aber auch für mehrere interessierte Leser, etwa Tierhalter. Darüber hin-
aus ist die Bundesregierung bemüht, in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Ländern im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen über aktuelle Vollzugs-
probleme aufzuklären und auf eine einheitliche Umsetzung des Artenschutz-
rechtes hinzuwirken.

20. Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung im Hinblick auf die
Überwachung dieser Handelswege – insbesondere auch angesichts des
Wegfalls der „Dokumentenpflicht“ nach Artikel 29 der aufgehobenen
EG VO Nr. 3418/83, und wie will sie ihn umsetzen?

Die EG-VO regelt die Bescheinigungspflicht abschließend, so dass für eine er-
gänzende nationale Bescheinigungspflicht kein Raum ist. Die Bundesregierung
betrachtet die bereits in der Antwort zu Frage 18 aufgeführten Kontrollinstru-
mente, insbesondere aber die Nachweispflicht mit Umkehr der Beweislast nach
§ 22 BNatSchG, als ausreichend für die Überwachung des Handels.

21. Wie bewertet die Bundesregierung Handelserleichterungen für nachge-
züchtete Exemplare von WA-I-Tieren im Hinblick auf mögliche negative
Konsequenzen für den Artenschutzvollzug?

Die Bundesregierung hält Handelserleichterungen für nach den Kriterien der
Resolution Conf. 10.16 gezüchtete Exemplare von WA-I-Arten grundsätzlich
für gerechtfertigt, da der Handel mit solchen Exemplaren keinen unmittelbaren
negativen Einfluss auf die natürlichen Populationen hat. Der Problematik, dass
Wildexemplare betrügerisch als gezüchtet ausgegeben werden, wird insbeson-
dere durch die in der EG-VO und in der BArtSchV geregelten detaillierten
Kennzeichnungspflichten entgegengewirkt. Im Übrigen kann die zuständige
Behörde im Einzelfall den Nachweis – etwa durch DNA-Analysen – verlangen,
dass es sich tatsächlich um gezüchtete Exemplare handelt.
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22. Welcher Anteil lebender beschlagnahmter WA-I-Tiere bzw. WA-II-Tiere
wurde aufgrund mangelnder Unterbringungsmöglichkeiten „unter Auf-
erlegung eines Verfügungsverbots beim Verfügungsberechtigten überlas-
sen“?

Beschlagnahmte Tiere des Anhangs I WA werden grundsätzlich nicht unter
Verfügungsverbot überlassen. Bei Tieren des Anhangs II erfolgt in Einzelfällen
eine Überlassung unter Verfügungsverbot an den Einführer. Dies erfolgt vor
allem dann, wenn bei der Einfuhr erkennbar ist, dass nachträglich eine Einfuhr-
genehmigung erteilt werden kann. Solche Fälle treten vor allem bei der Einfuhr
lebender Tiere im Rahmen eines Umzugs auf.
In der Vergangenheit wurden durch das BfN im Bereich der großen Ein-
fuhrzollstellen Absprachen mit möglichen geeigneten und zuverlässigen Unter-
bringungseinrichtungen getroffen, um eine vorübergehende Unterbringung
beschlagnahmter Tiere zu ermöglichen. Die Schwerpunkte wurden dabei vor
allem auf die Bereiche Reptilien, Amphibien und Vögel gelegt.

23. Wie viel Prozent der beschlagnahmten Tiere wurden an kommerzielle
Einrichtungen wie Zoogeschäfte, sonstige Händler, Züchter, Vogelparks
oder Zoos bzw. an private Halter abgegeben?

Fast alle durch Bundesbehörden eingezogenen lebenden Tiere werden an eine
der in der Frage genannten Einrichtungen – abgegeben, wobei die Überlassung
an Zoogeschäfte oder Händler nur ganz ausnahmsweise erfolgt, wenn eine an-
derweitige Unterbringung nicht gefunden werden kann. Andere Unterbrin-
gungseinrichtungen, etwa Auffangstationen einiger Bundesländer, stehen dem
Bund nur begrenzt zur Verfügung. Die Abgabe erfolgt in Form einer Dauerleih-
gabe. Ein Überlassungsvertrag zwischen dem BfN und dem jeweiligen Halter
regelt alle erforderlichen Einzelheiten.

24. Welche Konsequenzen für den Artenschutzvollzug ergeben sich nach bis-
herigen Erfahrungen der Bundesregierung aus der seit 1. Juni 1997 ent-
fallenen „Dokumentenpflicht“ für den Besitz von WA-II-Tieren?

Es wird auf die Antwort zu Frage 21 verwiesen.

25. Hält die Bundesregierung vor dem Hintergrund, dass zuverlässige Zahlen
zu der Anzahl von Vögeln, Reptilien, Amphibien, Zierfischen und Wir-
bellosen, die der Natur entnommen und in Deutschland als Heimtiere ge-
halten werden, bislang fehlen und die Zahl der Zoogeschäfte hierzulande
nicht zentral, sondern nur über die einzelnen Veterinärämter erfasst wer-
den, eine zentrale Erfassung von Zoogeschäften und sonstigen kommer-
ziellen Bezugsquellen für Wildtiere (sowohl durch EG VO Nr. 338/97 ge-
schützte als auch ungeschützte) für sinnvoll?

Eine zentrale Erfassung von Zoogeschäften und kommerziellen Bezugsquellen
für geschützte Tiere durch den Bund ist nicht möglich, da der Vollzug des
Artenschutzrechtes in die Kompetenz der Länder fällt. Die einzelnen Länder
verfügen aber u. a. aufgrund der Meldepflicht nach § 6 BArtSchV, der Buch-
führungspflicht nach § 5 BArtSchV sowie aufgrund der Zulassungspflicht für
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gewerbsmäßige Tierhändler nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a TierSchG über
die entsprechenden Informationen, die dort gegebenenfalls erfragt werden kön-
nen.

26. Wie steht die Bundesregierung den geplanten Importbeschränkungen der
Niederlande für Wildtiere gegenüber?

Der Inhalt des niederländischen Gesetzesvorhabens ist hier nicht bekannt und
kann daher nicht beurteilt werden.

27. Wie bewertet die Bundesregierung den Wild Bird Conservation Act der
USA aus dem Jahre 1992 aus ökologischer Sicht?

Betrachtet sie dieses Gesetzeswerk als nachahmungswertes und übertrag-
bares Modell für eine dem Vorsorgeprinzip verpflichtete Artenschutzge-
setzgebung auf nationaler oder EG-Ebene?

Die im US-Wildlife Conservation Act (WBCA) festgeschriebenen Regelungen,
insbesondere
– ein Einfuhrmoratorium für bestimmte WA-Arten,
– eine Ermächtigung, unter bestimmten Kriterien (etwa bei unzureichender

Kenntnis über die Verträglichkeit von Naturentnahmen) weitere Import-
beschränkungen (Importverbot, Quoten) für sonstige WA-Arten zu erlassen
sowie

– eine Ermächtigung, unter bestimmten Kriterien Einfuhrbeschränkungen
(Importverbot, Quoten) für Nicht-WA-Arten zu erlassen, flankiert von
Buchführungs- und Kennzeichnungsregelungen

sind nach Ansicht der Bundesregierung wirksame Instrumente eines vorsor-
genden Artenschutzes. Ähnliche Regelungen sind auch im EG-Recht bzw. im
nationalen Artenschutzrecht verankert.
Im Rahmen der 1997 novellierten EG-Artenschutzverordnung wurde unter Be-
rücksichtigung des Vorsorgegedankens ein ähnliches Instrumentarium gewählt.
Der Anwendungsbereich der Verordnung wurde auch auf nicht dem WA unter-
liegende Arten in die Anhänge der Verordnung erweitert. Ferner enthält die
neue Verordnung nun eine über das WA hinausgehende Einfuhrgenehmigungs-
pflicht für alle in Anhang II des WA aufgeführten Arten. Schließlich wurde mit
Artikel 4 Abs. 6 EG-VO eine Rechtsgrundlage zum Erlass genereller Einfuhr-
restriktionen eingeführt.
Die Bundesregierung hatte sich im Rahmen der Verhandlungen über diese Ver-
ordnung in Brüssel für die Aufnahme aller bislang nicht dem WA unterliegen-
den Wirbeltierarten (außer Fische) in den Anhang B der neuen Verordnung ein-
gesetzt, um über die damit verbundene Einfuhrgenehmigungspflicht eine am
Vorsorgeprinzip orientierte Einfuhrkontrolle durchführen zu können. Diese
Position fand jedoch – wie bereits erwähnt – keine ausreichende Mehrheit. Die
im WBCA erwähnten Buchführungs- und Kennzeichnungsregelungen finden
sich auch im nationalen Recht.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der abschließenden EG-Re-
gelung kein nationaler Gesetzgebungsspielraum für weitergehende Importrest-
riktionen – auch nicht im Hinblick auf Nicht-WA-Arten – besteht. Hier hat sich
die Rechtslage seit Vollendung des Binnenmarktes verändert.
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28. Welche Schritte zur Einschränkung und Kontrolle des Handels mit Wild-
tieren hält die Bundesregierung im Sinne des Vorsorgeprinzips für sinn-
voll und realisierbar?

Das Vorsorgeprinzip findet nach Auffassung der Bundesregierung bereits in
folgenden Bereichen des Artenschutzvollzuges Anwendung:
Zunächst wird im Rahmen der EG-rechtlichen Einfuhrgenehmigung geprüft, ob
die Einfuhr eines Exemplars dem Überleben der Art abträglich ist. Außerdem
wirkt die Bundesregierung seit Jahren intensiv an der Fortentwicklung der An-
hänge des WA durch Anträge zur Aufnahme weiterer Arten oder zur Hochstu-
fung von Arten gemäß den jeweiligen Kriterien mit. Auch für die anstehende
Vertragstaatenkonferenz wurden wieder wichtige Anträge – etwa zum Schutz
der ostasiatischen Schildkröten (s. Vorbemerkung) – eingereicht. Vorausset-
zung für fundierte Anhangsänderungsanträge sind tragfähige Informationen
über den Handelsumfang. Daher setzt sich die Bundesregierung in Brüssel da-
für ein, weitere Arten in den Anhang D der Verordnung Nr. 338/97 aufzuneh-
men (sog. Monitoring-Anhang), um anhand der aufgrund der erteilten Einfuhr-
meldungen ermittelten Handelsdaten eine Gefährdungsabschätzung für
weitere, bislang nicht geschützte Arten vornehmen zu können. Schließlich setzt
sich die Bundesregierung auf EG-Ebene aktiv für die Berücksichtigung des
Vorsorgeprinzips beim Erlass von Importrestriktionen nach Artikel 4 Abs. 6
EG-VO ein.
Ergänzend hierzu prüft die Bundesregierung derzeit, ob die gesetzlichen Rege-
lungen ausreichend sind, um die von sog. Faunenverfälschern ausgehenden Ge-
fahren zu vermeiden. In diesem Zusammenhang könnten weitere Handels- und
Besitzbeschränkungen für bestimmte Tierarten sinnvoll sein.

29. Inwieweit finden solche präventiven Maßnahmen in der geplanten Novel-
lierung des Bundesnaturschutzgesetzes – insbesondere im Abschnitt V
(Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten) – Berücksichti-
gung?

Die Bundesregierung wird im Rahmen der Novellierung des BNatSchG geeig-
nete Vorschläge machen, um insbesondere die geltenden Vorschriften zum
Schutz vor Faunenverfälschern zu ergänzen und damit dem Vorsorgeprinzip
weiter Rechnung zu tragen.
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